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Gemeinderatsverhandlungen 

Widen, 23. Juni 2009 

Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 
2009 

Gemeindeammann Vreni Meuwly konnte am 17. Juni 
2009 um 19.05 Uhr 12 der 19 stimmberechtigten 
Ortsbürgerinnen und Ortsbürger im 
Sitzungszimmer des Gemeindehauses begrüssen. 
Das Protokoll der letzten 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 19. November 
2008, die Rechnungsablage 2008, der mündliche 
Rechenschaftsbericht über das Jahr 2008 sowie 
die Bestimmung der Finanzkommission für die 
Amtsperiode 2010/13 wurden diskussionslos sowie 
einstimmig genehmigt und alle Beschlüsse sind 
rechtskräftig. 

Unter Verschiedenem wurde über die 
künstlerische Gestaltung der verlegten 
Bahnhaltestelle Widen Heinrüti diskutiert. Die 
Ortsbürgerkommission wurde ermächtigt, die 
weiteren Abklärungen zu treffen und für die 
Realisierung des Werks wurde ein Kostendach 
bewilligt.  

Nachdem die Versammlung von Gemeindeammann 
Vreni Meuwly um 20.15 Uhr geschlossen wurde, 
trafen sich die Versammlungsteilnehmer zum 
Nachtessen und gemütlichen Beisammensein in der 
Brasserie Terrasse. 

Open-Air-Einwohnergemeindeversammlung vom 
18. Juni 2009 

Um 19.35 eröffnete Gemeindeammann Vreni Meuwly 
die Rechnungsgemeindeversammlung und konnte 100 
der 2'594 Stimmberechtigten zur Open-Air-
Versammlung vor dem Vereinslokal begrüssen. Das 
Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 
27. November 2008, die positive Rechnung 2008 
sowie der Rechenschaftsbericht über das Jahr 
2008 wurden diskussionslos und einstimmig 
genehmigt. 

Zu den vorgeschlagenen 
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Gemeinderatsentschädigungen für die Amtsperiode 
2010/13 wurde gefragt, ob unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation 
eine Erhöhung wirklich notwendig ist oder ob 
ein Zeichen gesetzt werden sollte. Da es jedoch 
immer schwieriger wird, Leute für die Behörden 
und Kommissionen zu finden, wurden die erhöhten 
Gemeinderatsentschädigungen mit 74 Ja und 12 
Nein bewilligt. Die Einbürgerung von Bekim 
Bytyqi wurde diskussionslos und mit 87 Ja zu 0 
Nein deutlich genehmigt. 

Unter Verschiedenem informierte Gemeinderat 
Hans Gysel über die laufende Sanierung der 
Mehrzweckhalle, dass bis jetzt das knappe 
Zeitprogramm sowie der Kostenvoranschlag 
eingehalten werden konnten. Sofern die weiteren 
Arbeiten ebenfalls speditiv abgewickelt werden 
können, sollte die Wiedereinweihung am 6. 
November 2009 unter Mitwirkung der Schule und 
den Dorfvereinen möglich sein. 

Gemeindeverbandspräsident Peter Spring 
orientierte, dass nun alle Bewilligungen für 
die Realisierung des regionalen Sport-, 
Freizeit- und Begegnungszentrums Burkertsmatt 
vorliegen und die Vorbereitungsarbeiten im 
vollen Gange sind. Am 22. Juni 2009 wird der 
Spatenstich für die Offenlegung des 
Pflanzerbachs und voraussichtlich im Oktober 
2009 jener für das regionale Werk stattfinden. 

Einmal mehr wurde auch über die Situation der 
Teilsperrung an der Bremgarterstrasse 
diskutiert, da die Anwohner der Meinung sind, 
dass ihre Anliegen nicht ernst genommen und die 
beschlossenen Massnahmen nicht umgesetzt 
werden. Seitens des Gemeinderats wurde darauf 
hingewiesen, dass die hängigen Beschwerden 
zuerst erledigt sein müssen und wie schon 
früher festgestellt, eine Umsetzung erst nach 
Abschluss der Bauarbeiten für die Verlegung der 
Haltestelle Widen Heinrüti vorgenommen wird. 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgten, 
konnte Gemeindeammann Vreni Meuwly die 
Versammlung um 20.25 Uhr schliessen und die 
Versammlungsteilnehmer wurden wie schon vor der 
Versammlung vom Damenturnverein Widen bewirtet, 
wofür dem Verein herzlich gedankt wird. 
Sämtliche Beschlüsse unterstehen dem fa-
kultativen Referendum, welches am 27. Juli 2009 
abläuft. 

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
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Die Besitzer von Grundstücken an öffentlichen 
und privaten Strassen und Wegen sind gemäss § 
109 des Baugesetzes des Kantons Aargau 
verpflichtet, die auf Strassen und Gehwegen 
überhängenden Bäume, Sträucher und Hecken so 
zurück zu schneiden, dass Äste bis 4.50 m Höhe 
über der Fahrbahn nicht in den Strassenraum 
hineinragen. Über Gehwegen muss die Höhe 
mindestens 2.80 m betragen. Verkehrsignale, 
Strassenlampen, Strassenbezeichnungen und 
Hydranten dürfen nicht verdeckt sein. Bei 
Ausfahrten müssen die Sichtzonen unbedingt 
eingehalten werden. 

Alle betroffenen Grundbesitzer werden gebeten, 
bis spätestens 15. Juli 2009 für das 
erforderliche Zurückschneiden besorgt zu sein. 
Sollte dieser Aufforderung nicht nachgekommen 
werden, wird der Werkhof ab 16. Juli 2009 das 
Zurückschneiden inkl. Abtransport des Grünguts 
auf Rechnung des säumigen Grundeigentümers 
ausführen. 

Baubewilligungen 

Unter verschiedenen Bedingungen und Auflagen 
werden folgende Baubewilligungen erteilt: 

• Sika Schweiz AG, Zürich, für verschiedene 
Projektänderungen der bewilligten Umbauten 
im Gewerbebau Nr. 314 auf Parzelle Nr. 391, 
Bellikonerstrasse 218  

• Adrian und Pia Stiffler, Widen, für die 
Erstellung eines Whirlpools auf Parzelle 
Nr. 1056, Pflanzerbachstrasse 81 (ohne öf-
fentliche Ausschreibung) 

KANZLEI WIDEN 

Felix Irniger 
 


